
Betroffenenrechte nach  DS-GVO

Hier findet ihr eine Übersicht über die Betroffenenrechte eurer Vereinsmitglieder

gegenüber euch als Verantwortliche gemäß DS-GVO

(Datenschutz-Grundverordnung)

Begriffsbestimmung “Verantwortlicher” Art. 4 Abs. 7 DS-GVO:
Die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder

gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten

entscheidet.

Begriffsbestimmung “personenbezogene Daten” Art. 4 Abs. 1 DS-GVO:
Alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden

„betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder

indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer,

zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen

identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen,

wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind;

Art. 7 Abs. 3 Widerruf der Einwilligung Die betroffene Person hat das Recht, ihre
Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch
den Widerruf der Einwilligung wird die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht
berührt.

Art.  12 Transparente Information Der Verantwortliche trifft geeignete
Maßnahmen, um der betroffenen Person alle
Informationen gemäß den Artikeln 13 und 14
und alle Mitteilungen gemäß den Artikeln 15
bis 22 und Artikel 34, die sich auf die
Verarbeitung beziehen, in präziser,
transparenter, verständlicher und leicht
zugänglicher Form in einer klaren und einfachen
Sprache zu übermitteln; dies gilt insbesondere
für Informationen, die sich speziell an Kinder
richten. Die Übermittlung der Informationen
erfolgt schriftlich oder in anderer Form,
gegebenenfalls auch elektronisch. Falls von der
betroffenen Person verlangt, kann die
Information mündlich erteilt werden, sofern
die Identität der betroffenen Person in anderer
Form nachgewiesen wurde.



Art. 13 Informationspflicht Werden personenbezogene Daten bei der
betroffenen Person erhoben, so teilt der
Verantwortliche der betroffenen Person dies
zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten mit.
Der Umfang der Informationen ergibt sich aus
Art. 13 der Verordnung.

Art. 15 Auskunftsrecht Der Betroffene hat das Recht, eine Bestätigung
darüber zu verlangen, ob personenbezogene
Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so
hat der Betroffene das Recht auf Auskunft
über diese personenbezogenen Daten und auf
die in Art. 15 DS-GVO im Einzelnen
aufgeführten Informationen.

Art. 16 Recht auf Berichtigung Der Betroffene hat das Recht, unverzüglich die
Berichtigung unrichtiger personenbezogener
Daten und die Vervollständigung
unvollständiger personenbezogener Daten zu
verlangen.

Art. 17 Recht auf  Löschung Der Betroffene hat das Recht zu verlangen,
dass ihn betreffende personenbezogene Daten
unverzüglich gelöscht werden, wenn einer der
in Art. 17 DS-GVO aufgeführten Gründe
zutrifft, z. B.
wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht
mehr benötigt werden. Hier sind jedoch die
Ausschlussgründe aus Art. 17 Abs. 3 DS-GVO
zu beachten.

Art. 18 Einschränkung der
Verarbeitung

Die betroffene Person hat das Recht, die
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen,
wenn eine der in Art. 18 DS-GVO genannten
Voraussetzungen gegeben ist.

Art. 19 Mitteilungspflicht Der Verantwortliche teilt allen Empfängern,
denen personenbezogenen Daten offengelegt
wurden, jede Berichtigung oder Löschung der
personenbezogenen Daten oder eine
Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel
16, Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 18 mit, es
sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder
ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand
verbunden. Der Verantwortliche unterrichtet
die betroffene Person über diese Empfänger,
wenn die betroffene Person dies verlangt.



Art. 20 Datenübertragbarkeit Die betroffene Person hat das Recht, die sie
betreffenden personenbezogenen Daten, die
sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat,
in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie
hat das Recht, diese Daten einem anderen
Verantwortlichen ohne Behinderung durch den
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen
Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln

Art. 77 Recht auf Beschwerde Jede betroffene Person hat unbeschadet eines
anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder
gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde,
insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres
gewöhnlichen Aufenthaltsorts, ihres
Arbeitsplatzes oder des Orts des
mutmaßlichen Verstoßes, wenn die betroffene
Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung
der sie betreffenden personenbezogenen
Daten gegen diese Verordnung verstößt.

Wir machen darauf aufmerksam, dass dieses Informations-Angebot lediglich dem unverbindlichen
Informationszweck dient und keine Rechtsberatung zu Datenschutzthemen im eigentlichen Sinne
darstellt. Der Inhalt dieses Angebots kann und soll eine individuelle und verbindliche Beratung, die auf
eure spezifische Situation eingeht, nicht ersetzen. Insofern verstehen sich alle angebotenen
Informationen ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.


